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Denkmalpflege

"Wirtschaftsgarten" im Berner Altstadtbereich

In den letzten Jahren haben in der Berner Alt-
stadt immer mehr Restaurants ihr Platzangebot
durch Aussenbestuhlung auf Trottoirs, unter Lau-
benbdgen und in die Gassen ausgedehnt. Die-
ses zusétzliche Angebot in den Sommermona-
ten ist zu begrdssen und daher grundsétzlich
positiv zu beurteilen. Tische und Stlhle, mit ein-
zelnen Sonnenschirmen durchsetzt, erzeugen
einen belebenden Gegensatz zu den in der Re-
gel streng gegliederten Gebaudefassaden der
Altstadt. Die Moglichkeit der Begegnung und des
Verweilens ist ein wiinschenswerter Beitrag zu
einer lebendigen Altstadt.

Hingegen haben sich die fir Aussenbestuhlun-
gen veranlassten baulichen Massnahmen als
ausserst problematisch erwiesen. Sie sind in den
meisten Fallen nicht mit dem historischen Alt-
stadtbild zu vereinbaren und machen sich im
Strassen- und Gassenbild stérend bemerkbar.
In erster Linie sind es die Holzpodeste mit Balu-
straden, die in den Haupt- und Nebengassen zur
Uberbriickung grésserer Niveaudifferenzen zwi-
schen Laube und Gasse erstellt wurden. Oft sind
diese Podeste mit grossflachigen Allwettersto-
ren Uberdeckt, die den Eindruck von permanen-
ten Provisorien erwecken. Es wurden auch
Grossschirme und Zelte errichtet, die im Gas-
senraum vor den historischen Fassaden in einer
regelrechten Uberdachung des in Anspruch ge-
nommenen offentlichen Raumes resultieren.
Weitergehende Einrichtungen wie Bartheken und
Anrichten sowie die Lagerung von Leergebinde
machen schliesslich deutlich, dass Einrichtun-
gen fur Gastgewerbebetriebe, bei aller Sympa-
thie und den zweifellos positiven Aspekten der
damit verbundenen Altstadtbelebung, nicht so-
weit gehen durfen, die Berner Altstadt, ein Stadt-
bild von anerkannt nationaler Bedeutung und
zugleich Unesco-Weltkulturgut, zu verschandeln.

Im Juli 1996 wurde vom Bauinspektorat der
Stadt Bern ein Merkblatt zur Gestaltung von
Wirtschaftsgéarten im Bereich der Berner Altstadt
vorgelegt. Das Merkblatt basiert auf den im De-

zember 1995 vom Gemeinderat erlassenen
»Richtlinien flr die Beanspruchung von &ffentli-
chem Boden durch Aussenbestuhlung von Gast-
gewerbebetrieben®. Es soll ordnende Massnah-
men ermdglichen, um den in den letzten Jahren,
vor allem in baulich-&sthetischer Hinsicht, unbe-
friedigenden Installationen von Restaurantbetrie-
ben im 6ffentlichen Raum zu begegnen. Die as-
thetische Kommission hat inzwischen eine be-
tréachtliche Anzahl solcher Situationen beméangelt
und ihre Verbesserung empfohlen.

Aussenbestuhlungen, die dffentlichen Strassen-
boden beanspruchen, bedurfen grundsétzlich
einer polizeilichen Bewilligung. Einrichtungen und
Massnahmen fUr die Nutzung dieser Flachen
sind bewilligungsfrei, solange sie das Stadtbild
nicht stéren bzw. beeintréchtigen. Da stérende
Massnahmen als baubewilligungspflichtig beur-
teilt werden, wird empfohlen, die Denkmalpfle-
ge vorgangig zu kontaktieren. Podeste sind ge-
nerell nicht zugelassen. Die im Zusammenhang
mit einer Aussenbestuhlung allenfalls notwendi-
gen Abschrankungen, die Bepflanzungen sowie
der Sonnenschutz sind unter Beriicksichtigung
der im Merkblatt gesetzten weit gefassten Rah-
menbedingungen maoglich.

Das Merkblatt kann angefordert werden beim
Bauinspektorat der Stadt Bern, Bundesgasse
38, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 321 61 11.

Jurg Keller
Denkmalpflege der Stadt Bern

Kramgasse 49:

Hohes Holzpodest mit Gelander und
Allwetter-Grossschirm auf der Schattseite
der Kramgasse. Die charakteristische
Laubenzone des Altstadthauses ist
weitgehend verdeckt.
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Gerechtigkeitsgasse 1:

Das massive Holzpodest mit Grossschirm verunklart
die Erdgeschosszone des markanten Eckhauses zu
unterst an der Gerechtigkeitsgasse.

Gerechtigkeitsgasse 5 und 7:

Zwei gute Beispiele moglicher Aussenbestuhlungen
unter den Laubenbdgen und mit Sonnenschirmen im
Trottoirbereich.

Kramgasse 42:

Auf der Gassenpflasterung erstelltes breitgelagertes
Podest mit Holzgelénder, das den Laubenbereich tiber
mehrere Fassaden vom Gassenraum abriegelt.




	"Wirtschaftsgärten" im Berner Altstadtbereich

